
IM VISIER 

EU RE F 0 R M I ER T· LEB E N 5 M I TT E L - H Y G 

Für Jäger 
nichts G-..--..; 
Jahrelang haben sie "gebastelt" in den 
Brüsseler Amtsstuben, und nun liegt es 
als Entwurf vor, das mehrhundertseitige 

et mit der Neufassung der 
Lebensmittelhygiene-Vorschriften. Auch 
das lebensmittel "Wildbret" wird dabei 
erfasst, doch was dazu geschrieben 
steht, verheißt für uns Jäger Ungemach. 

Alexander Krah 

Es bedarf schon viel Zeit und Geduld, sich in die 
Brüs~eler Amtssprache hineinzulesen und noch 
mehr, auch hineinzudenken. Vor den Fallstricken 

ist man dabei noch lange nicht gefeit. Ebenso schutzlos 
steht man den möglichen subjektiven und vielleicht 
auch ideologisch geprägten Interpretationen bei der 
Umsetzung in nationales Recht gegenüber. je unter
schiedlicher die Ausgangssituationen der einzelnen EU
Staaten sind, um so hochaggregierter wird formuliert 
und um so abwegiger können die Entscheidungen i1m 

il werden. Die angedachte OSlerweiterung der EU 
n cht dabei künftige Prozesse nicht einfacher. Dann 
kommen noch die Verfahrensfragen. Überlässt das EU
Parlament alles den Kommissionen, ist die politische 
Einflussnahme nur noch begrenzt möglich. 

Ob der vorliegende EU-Entwurf eine Verordnung 
oder (nur) eine Richtlinie wird, kann für uns jäger als 
letztes Glied in der Kette der Bürokratie "kriegsent
scheidend" sein. Über allem steht das Vorsorgeprinzip 
zum Schutz der Bürger gegen jede Gefahr (außer der, 
Opfer der Bürokratie zu werden). Angesichts der "BSE
Hysterie" werden wohl die Zeiten vorbei sein, in denen 
die Staaten noch zwei bis vier jahre Zeit hatten, EU-Ver
ordnungen in nationales Recht umzusetzen. Doch je 
schneller die Entscheidung, um ~o weniger Zeit bleibt, 
nationale Besonderheiten, Traditionen, kulturhisto
risch gewachsenes Brauchtum und anderes mehr dabei 
zu beachten. Unter französischer Ratspräsidentschaft 
wurden die "unpopulären Papiere" nicht verabschie
det, vielleicht auch deswegen, weil die französischenjä-

Das Zerwirken des Wildes soll nach dem Willen der EU 
künftig nur noch für den eigenen Verbrauch gestattet 

sein. Die Eigenvermarktung auch kleinerer Mengen an 
Bekannte, Freunde und Nachbarn wird verboten 



-~"...rr:rlm:amlere politische Kraft Im Lande 
darstellen als wir bei uns. Daran sollte man 
denken, wenn es gilt, aus einer Lethargie 
und Erstarrung zu erwachen und gemein
sam Schulterschluss zu suchen, um nicht 
hinnehmen zu müssen, was nicht hin
nehmbar ist. Vollmundig erklärte Schwe
dens Außenministerin Anna Lindh: "Wir 
wollen während unserer Präsidentschaft 
auch die schwierigsten Knoten entwirren", 
und dazu gehören Umwelt und Landwirt
schaft. Das Zustimmungsverfahren ist an
gelaufen, und die Länder sitzen an ihren 
Stellungnahmen. Noch ist es Zeit, unseren 
Einfluss geltend zu machen. 

Doch um was geht es sinngemäß im Ein
zelnen: 

Jäger, im Sinne dieser Verordnungen, 
geIten als Lebensmittelunternehmen, die 
sich als solche registrieren lassen müssen 
und über die Erlegung des Wildes Bücher 
zu führen haben, in die das zu kennzeich
nende Wild einzutragen ist. Die Gefahr, 
dass hier der Fiskus mit steuerlichen Ver
anlagungen auf völlig neuen Ansatzpunk
ten nachzieht, ist nicht auszuschließen. 
Der Kennzeichnungspflicht, wenn sie auf 
Schalenwild beschränkt bleibt, sollte man 
sich nicht verschließen, da damit neben 
mehr Ordnung und Rechtssicherheit auch 
die Möglichkeit besteht, unserem guten 
deutschen Wildbret ein Qualitätssiegel zu 
verleihen (siehe dazu das Interview auf 
S. 14 mit Brandenburgs Agrarminister 
Wolfgang ßirthler). 

Das gesamte Aufkommen an Wildbret 
ist mit Ausnahme des familiären Eigenver
brauchs über einen Wildhändler abzu
wickeln. 
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Deutscher Jagdrechtstag 2000 

Nach dem Streckelegen 
muss alles Wild, bis auf 
den Braten des 
Jagdherren, zum 
Wildhändler. Was wird 
aber dann, wenn dieser 
nicht oder nur zu 
Dumpingpreisen 
abnimmt? 

FOTOS! B. W'N5MIIoNN "STEINS, A. KRA« 

I Das Th~ma Lebensmittelhygiene war nur eines der "heißen" Themen, die auf dem 
Deutschen Jagdrechtstag unter Leitung der Rechtsanwälte Georg Kurella und Ste-

, phan Hertel in Meißen angesprochen wurden. Hier die weiteren Themen, von de
nen WuH einige demnächst ausführlich erörtern wird: 
- DJV-Justitiar Dr. Heider berichtete, dass Deutschland eine Verletzung der Vogel
schlitzrichtlinie vorgeworfen wurde, weil die Jagdzeiten für Wildtauben und 
Möwen bis zum 30. April dauern und damit in die Nist- und Brutzeit hineinreichen. 
Dieser Verstoß wird von den zuständigen Stellen eingeräumt, weshalb die ent
sprechenden Jagdzeiten voraussichtlich verkürzt werden. 
- Zur Zeit existiert ein Entwurf zur Novellierung des Waffengesetzes, so Rechtsan -

, walt Streitberger vom Forum Waffenrecht, der jedoch von den mit Bundesinnen
minister Schily vereinbarten Eckpunkten wieder teilweise abweicht. Darin ist zum 
Beispiel vorgesehen, dass wichtige Einzelfragen in einer Rechtsverordnung zum 
Wbffengesetz geregelt werden. Auf diese Weise würde erreicht, dass hierfür keine 
Mehrheit im Parlament notwendig wäre. Ein Bedürfnis für den Erwerb von Waffen 
soll nur noch vorliegen, wenn (1.) ein "besonders anzuerkennendes Interesse" 
glaubhaft gemacht ist und die Waffe (2.) für den beabsichtigten Zweck "geeignet 
und erforderlich" ist. Für Jäger Ist derzeit jedoch keine Langwaffenbegrenzung vor
gesehen, bei Kurzwaffen verbleibt es bei einem Grundbedarf von zwei Exemplaren. 

Die Aufbewahrung soll ebenfalls verschärft werden .. in Waffenschränken der Si
cherheltsstufe A dürfen künftig bis zu zehn Langwaffen, in Schränken der Stufe B 
Langwaffen in unbegrenzter Anzahl verwahrt werden. Bis zu fünf Kurzwaffen dür
feh in B-S~hränken oder im B-Fach eines A-Schrankes aufbewahrt werden. Die Mu
nition muss bei A-Schränken getrennt gelagert werden, bei B-Schränken nicht. 

stahlschrote sind besonders gefährlich, daher sollen Patronen-Packungen 
künftig die Aufschrift .Achtung, erhöhte pefahr durch Abpraller" erhalten. 
- Weitete Themen waren .Rechtsprobleme bei Jagdgenossenschaften" (Rechts
anwalt Haase), .Betretungsrecht von Wald und freier Landschaft" (Ud. Reg. Dir. 
Dr. Ort), .Obergerichtliche Urteile in Jagdsachen" (RA Thies), .Erfahrungen mit der 
WIldschadensausgleichskasse in Mecklenburg-Vorpommern· (RA Welp), die. Ver
elnbarkeit des deutschen Reviersystems mit der Europäischen Menschenrechts
konvention" (Verfasser, vgl. hierzu WuH 6/2000, S. 8) sowie die. Waidgerechtigkeit 
in der historischen Entwicklung" (Dr. Dr. Schwenk). Mark. G. v. Pückler 

(Weitere Informationen zum Jagdrechtstag unter www.wildundhund.deaufder Startseite) 



WuH: An Sie als Tierarzt, sehen Sie im Zusammenhang mit der 
veterinärmedizin ischen Beurteilung erlegten Wildes Defizi

bei den gegenwärtig geltenden Rechtsgrundhlgen? 
D . Jtllbbe: Bei der lägerausbi/dllllg und der damit verbundenen staatli

chen PriifilllK wird theoretisch und praktisch großer Wert auf die Ver
mittlul/g ausreich eI/der Kenl/tnisse aufdem Gebiet der Lebel/smittel
hygiel/e lIIul dCls Erkelll/el/ von Wihlkrallkheitell gelegt. Übrigens, 
viele II/eil/er Heru(sko/legel/ (iil/fel/ diese Aus/Jildung elurch. Die 
Rechtsgrul/dlagel/ dCl(iir sil/d eil/deutig I/I/d Clusreichel/d. Hinzl/ 
kOIl/Ult, dClss wir läger ja vor der Erlegl/I/g mit der Beubachtul/g des 

Hier werden Grundfesten er~ch ii ttert. In der Mehrzahl 
aller jagdbezirke, unabhängig von der Eigentumsform, fällt 
das Wild saisonal bedingt und diskontinuierlich an, meist nur 
als Einzelstücke. Es wird noch nicht einmal zwischen Nieder
wild (oder besser: Kleinwild wie Ila~e, Kanin und Flugwild) 
und Schalenwild unter~chieden . Der jäger als Besitzer des Wil
des kann dd~selbe, den Regelungen zufolge, nicht einmal mehr 
an seine Nachbarn verk.llIfen, die alle jahre wieder mlt ihrem 

. hnachbbraten rechnen. Die Sau für das jährliche Essen mit 
ndJ dgdgenossenschaft muss vom Wild händler zurückgekauft 
werden, und die nicht jagenden Forstbediensteten in den 
Forstverwaltungen dü rfen auf direktem Wege kein Wild mehr 
erwerben. Selbst dem Pfarrer des Orte~ darf der Pächter keinen 
Hasen mehr schenken. Die hier künstlich erzeugte rechtliche 
Grauzone geht bi~ hinein in die Pächtergemeinschaft, die ~ich 
ein Stück Rotwild aufteilen will. Einer der Gründe, Wild direkt 
vom jäger zu erwerben, ist die Frbche des Produktes, gewb
sermaßen als Markenzeichen.jetLt würden Transport- und Ull
terschiedliLhe Kühl- lIlldl.agerung~prozesse diesen Vorzug für 
die ländlichen Direktverbraucher zunichte machen. 

Die Wildhändler würden eine marktwirtschaftlich 
nicht nachvollziehbare M0I10pol-Stellung mit Preisdiktat
möglichkeiten und Annahineverweigerung erhalten, denen 
wir Jäger bedingungslos ausgeliefert wären . Dabei soll nicht 
die Bedeutung professioneller Wildhändler in Zweifel gezo
gen werden, die bei größerem Wildanfall in Mondperioden 
oder nach Gesellschaftsjagden ohnehin unverzichtbar sind. 

Ausgangspunkt der beabsichtigten Regelungen ist die not
wendige Kenntnis (oder vermutete Unkenntnis) zur visuellen 
Beurteilung des Gesundheitsstatus des erlegten Wildes. Wir 
deutschen jäger haben in diesem Zusammenhang eine staat-

."- - ~ {-

WuH: Der P]~ l~gte .. ~jp~Pru~.h7.I} , ~la4~eq ~Je{lfl~ss! 4~~~lfl!q~-" , 
reichend für ~!pe [}otwe~dige~Korr~~tqr'i~t~ I'.I,. i-I 1 

Dr. Stubbe: Das ist l[eLff~r $e~en~ärt!g~~l;P9Jjtis~~e!lS!!i'~fion ~f'1wer " 
ZII bewteilell' p er ~'y. /lqt ~~i"e, (jl/I=!i CI!!f '!Ils~rf! l(l!arf~ifen pf!sie~ 
rende Stellll f,gnahtrÜ!er.(rjillerell B,m4e~~~sil/1dN.irsl11illisferl'l I 

Andrea Fisc!!e; (B·90(Gfline)lfjbqgffben. Jetzt Ti,sf 4C1;SJf.Plitjsf he 
Gespräc11 mit illrer lj{lC~ro'~~rjn Vll~ $chmWr~pp) gef! /~bt w~rdet , 
Dariiber hinalls:miisse! ef/e Z~ßrnm(mqrbei! mit fer F1GE auf lfi~! 
sem Gebiet inte;isiriert lIr~qll~ dffmit pe{qssten 1"fgeotf/llU}n dqs 

. • Ellropaparif/mr,iltes HIlf! elf/! g~llcfes~;'gesVOllt l'!l'se~e", ~(a1Jäp,mkt 
informiert werilen. Dies gilt riatiirlic1j (lud! fij[ hidl,!sr.qn4igen 
Ministeriell lmf Orelnien df!{BJlJl(i?~/i/nde:. ,; .' '" , 4j. " 

WuH: Herr Dr. St41!b~1 ph~lic; .~q D,!n~ ~r .dj~~,es Gi~pfi!Ch. 
. .!i'b . .:l , _ . _"/. J~.t .'-'_1 ...... ~_~. 

"gd·~!O!)Qp.I!ls,!ll~ '~: "Hfla~!l~ , 
IlifoJgstife!s..Jag~ 2Q.,OO,yo.'l DrJJ!!o 

ersfblenen: Pils Plus 
>vels.t·vlc~t ~ !n 4le Zuku~r~ s~f1' 
~e~p~ u~ a\lf~le AU§~latl\ln&,~lji: 
'f<:x~ yPllstdndlg überaf~flleJ, aktuilU' 
slen upd erwelter~,1 FOf"1l1t größer,ll'-
le Ab~jJdllnge,! far~lg. Je~er qktlve J~
ger, der belin TI1~ma "zeltge!päße 
Jagdmel!toden~ auf der lIöpe qer 
Zeit sein will, ~ra!lcht dle~es Buc~, ' 
256 Selte,,·l'2 f:Jfll. 1\""'19,110 PM 

"Zwischen Kesselbruck un4 Kilim !lscharo" 
- der erste Hrzä}lIblllld des bekannt!l!l ~utofs 

Wolfram Osgyan: Iliner der wirkUcp gejagt ~at 
IfIld seine Lust a~Jagen un4 S!C~c~e'll!1chef! 

nicht verschämt verbirgt. PrallvoJl1ßif Er,eh
nissen aus hiesigen und frem4en ~eyleren, die 

die ganze Palette jagdlichen Erlepens Vital wider
spiegeln. Ein Inhaltlicher Wl!l stllist/$cper Genuss 

für alle, die auch gern alls qem yollen ~cMpfen. 
224 Selten\~02 farb! 

-~- Atib.· 9,80 DM 
Aldoge und Pfluge •. 

Wildüsu.;usnöchen Nut~ef) Sie 

WILD UND HUND 3/2001 13 



• 
IM VISIER 

lieh anerkanntejägerprüfung abgelegt, de
ren fester Bestandteil das Fachgebiet Wild
brethygiene und Wildkrankheiten Ist. Hier 
trennen uns Welten von manch anderem 
EU-Staat. Oft wird bei größeren Gese\1-
schaftsjagden das Wild direkt von der 
Strecke weg an interessierte jäger, die zum 
Teil von weit her angereist sind, verkauft. 
Auch nicht mehr möglich, wenn es nach 
dem Willen der Eurokraten geht. Genauso 
unsinnig ist die Forderung, dass der Jäger 
gegenüber dem Wild handelsbetrieb die ge
sundheitliche Unbedenklichkeit schrift
lich bescheinigt, obwohl dieser dann oh
nehin den Tierarzt noch für das gleiche 
Prozedere benötigt. Der absolute Gipfel 
nicht hinnehmbarer Forderungen ist 
wohl, dass das "kleine jägerrecht", also 
Herz, Leber, Lunge, Nieren und Milz, eben
faHs dem Wildhändler für weitere Unter
suchungen zu übergeben ist. Es gehört 

... 

nicht viefFahtasie dazu, sich vorzusteHen, 
wie so etwas in der Praxis aussehen würde. 
Abgesehen von den möglichen Transport
entfernungen und den damit verbunde
nen Kosten, dürfte wohl kaum einer sich 
dasselbe, vieH eicht nach einer Woche, 
zurückholen wo'len. Unterschätzt oder 
nicht beachtet wird dabei auch die Tatsa
che, dass gerade beim Eigenverbrauch des 
Geräusches der Erleger besonders angehal
ten ist, eine sorgfältige visuelle Beurteilung 
des allgemeinen Gesundheitszustandes am 
Wildkörper vorzunehmen. 

Mit Hinblick auf die einschneidenden 
Rechtsfolgen dieser auf uns zukommenden 
Regelungen hat der Deutsche ]agdschutz
Verband auf der !Jrundlage eines umfas
senden Rechtsgutachtens Einspruch bei 
der Bundesregierung eingelegt. Ob sich das 
als ausreichend erweist, das beabsichtigte 

Regelwerk dem bereits vorhandenen ho
hen rechtlichen Standard in unserem Lan
de anzugleichen, wird die nächste Zeit zei
gen. Zweifel bleiben allemal über Macht 
und Einfluss des DjV in dieser Sache. Konn
te man gerade in jüng~ter Zeit erleben, wie 

prandebb~6~ er Erfahruhgen ~it der Kennzeichnung von erlegtem Wild 

:1~I~r~~~~~:E':':1':1.~~il~lHhl,glieh'~chle Bestimmungen, insbesondere fOr Fleisch, sind in Ausarbeitung und 
ftrit('Uii~'f'pm Dabei ist auch die bundesweite Kennzeichnungspflicht von 

nur 1n "Bonner Amtsstuben" wieder aktuell auf dem tisch. 
~rltnam~tl1;aS!! Ml~ls~e( fOr Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung, Wolfgang 

derartige Regelungen schon seit fOnf Jahren praktiziert. 

ßirtlller: Wir ltaben keine Probleme - die Verordnung hat Siell bewährt. 

WuH: Wie wichtig ein Herkunftsnachweis von Fleisch sein 
kann, haben uns Ereignisse um BSE gezeigt. In Ihrem 
Bundesland stehen ja nicht nur die Jäger, sondern wohl 
auch die Wildhändler in der Pflicht? 

ßirtiller: Wer in Brandenburg erlegtes Wild gewerbsmäßig al/- oder 
weiterVerkauft, //ll/SS eil/ Wildlwndelsbuc11 {li/lrell. Daril/ silld das 
Eingailgsdatll1n des Wildes, die Wildmarkellllll/1Uller, die Wildart, 
das Gesclllecllt, das Gewicht u/ld die Herku/lft zu vermerkell. Das 
Wildl1alldelsbllcll ist - IIl1ter anderem allcll {lir Kontrollel/ dureIl die 
Jagdbellörden - {linflahre /lach Abschillss au{zl/bewallrell. Die 

, Wildmcirke muss iibrigens - iiber die E/ltllä/ltHlIg hillQIIS - bis zur 
Zerlegllllg am Wildkörper verbleibell . 

. 
WuH: Wir berichteten kürzlich, dass bereits verantwortliche 

Mitarbeiter des tschechischen Agrarministeriums zu einem 
Erfahrungsaustausch auf diesem Gebiet bei Ihnen weilten. 
Gibt es ein solches Interesse auch aus uns benachbarten 
Bundesländern? 

Birtiller: Bls/ter selir verhalten. Nllr in Mecklenbllrg- VOlpommem hat 
mein großes Interesse al/unserer Verordnllllg. Allch dort soll-naell 
öffentlicller Bekund/mg des Lalldwirtschaftsmi/listers Backhalls /llId 
des LJV-Präsidelltell Dr. BellllÖl1T - die Kellllzeichm/llgspflicht ei/l
ge{lillrt werden. 



Wenn das Geräusch auch noch 
mit zum Wildhändler muss, dann 
können sich beispielsweise weit 
angereiste Jagdgäste als Erleger 
davon verabschieden 

FOTOS: ARCHIV, A. KR"H 

selbst Bundeskanzler Gerhard Schröder solche bedeutenden 
ß 'vereinigungen wie den mit uns verbundenen Bauern
Vel LJil l1d "in den Senkd ~tellte". Wir sollten vorsorglich darü
ber nachdenken, welche Mittel und Methoden eines offiziel
len Proteste~ uns in die~em Zusammenhang dann noch .,. 
zur Verfügung stehen. , 

WuH: Ist die statistische Abrechnung der Erfüllung des 
Abschussplanes durch diese Maßnahmen auch ehrli
cher und exakter geworden? 

BirtlJler: la, die lagda/lsiib/lngsbereclltigten verfahren nach diesen 
Regeill/lgel/. Evelltuelle Mal/lplliationsabsic/ltell Eil/zell/er 
wurde mit deI/ exaktel/ Vorgabel/ der Nährboden entzogen. 

WuH: Hat die Kennzeichnungspflicht auch mit zur Ver
hinderung bzw. Aufklärung von Straftaten, insbeson

ere auf dem Gebiet der Wilderei, beigetragen, und 
wie ist eine diesbezügliche Zusammenarbeit mit den 
Dienststelleo Ihres Innenministeriums? 

Birtlller: Bei Bedarfkonntellwir der Krimil/alpolizei und deli 
Staatsallwaltschaften gesic/lerte Illforl1lationellzllr Herkllnft 
von erlegtem Wild iibergeben. Das Inllenministerium Iwt zur 
Information entspreche/lde Exemplare der gelbell Wildmarke 
IIl/d eies Ursprungsscllei/les erhalte/l. Wird beispielsweise bei 
einer Verkehrskontrolle durch die Polizei im Kofferraum eines 
PKW Wile/ olme Wildmarke festgestellt, so bestellt der An
fa/lgsverdacllt der lage/wilderei. 

WuH: Sehen Sie Möglichkeiten, dass der Wildursprungs
schein durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit noch stär
ker zum Qualitätssiegel für "deutsches Wildbret" ent-
wickelt werden kann? . 

llirtl.ler: Besol/ders die Wildmarke mit dem aufgedruckten rpten 
Adler - die sofort nach dem Erlegen am Wildkörper zu befesti
gell ist - gilt als Giitesiegel fiir Wild aus der Mark Branden
burg. Das hat sich Sc/IOI/ seit einiger Zeit ullter deli Verbrau
chern hemmgesprochen. ÄI/Illiches ließe sich auch ill anderen 
BWlliesliilldem - oder il/ ganz Deutsch/and - praktizieren. 

WuH: Herr Birthler, herzlichen Dank für dieses Gespräch. 
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